
1. Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Bad Friedrichshall vom 30.03.2021 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 6 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat am 
24.02.2026 folgende Satzung zur 1. Änderung der Feuerwehrsatzung beschlossen: 

§ 1 
Satzungsänderungen 

§ 5 Absatz 5 der Feuerwehrsatzung erhält folgende neue Fassung: 
 
(5) die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet 
 
1. am Dienst- und Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilzunehmen. 
Jährlich müssen mindestens  
 
a) von den Angehörigen der Einsatzabteilungen 12 Übungen 
 davon 4 gemeinsame Regelübungen in den Einsatzabteilungen  
b) von den Angehörigen (mit Grundausbildung TM Teil 1) der 

Musikabteilung 
12 Übungen 

c) von den Angehörigen der Jugendfeuerwehr 12 Übungen 
d) von den Angehörigen der Musikabteilung 12 Proben 

 
besucht werden. 
 
Folgende Dienste werden als Übungen gewertet: 

- Regelübungen in den Einsatzabteilungen 
- Übungen in den jeweiligen Fachgruppen 
- Übungen als Betreuer in der Jugendfeuerwehr 
- Übungen im Rahmen des Leistungsabzeichen 
- Einsatzübungen außerhalb der Regelübungen 
- Fachübungen im Rahmen der Brandschutzerziehung  
- Schauübungen  
- Gruppenführerdienste 
- Technische Dienste 
- Truppmann Teil II Ausbildung 

 
Alle Übungen sollen mindestens 2 Stunden aufweisen. Erreicht ein Angehöriger innerhalb 
eines Jahres ohne schriftliche Begründung keine 4 Regelübungen, greift § 4 (5). 
 
Angehörige der Einsatzabteilungen, der Musikabteilungen und der Jugendfeuerwehr müssen 
jeden Monat mindestens an einem Übungsdienst teilnehmen. 
 
Von jedem Angehörigen der Einsatzabteilung ist, soweit erforderlich, jährlich mindestens ein 
Feuerwehrsicherheitsdienst zu leisten, 
 
2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden, 
3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen, 
4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Angehörigen 
    der Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten, 
5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst  
    zu beachten, 
6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft  
    zu pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und 
7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen  
    ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich  
    vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.  
 



§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bad Friedrichshall, den 24.02.2026 

Ausgefertigt! 

 

Timo Frey 
Bürgermeister 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) und aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach §4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach §43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet 
hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 

 


